
Joseph C 7Joseph Carydinal Ratzinger  Stellungnahme  Der erfreulicherweise in sachlichem Ton und ohne Polemik verfaßte Beitrag von  Ladislas Örsy über das Motu Proprio „Ad tuendam fidem“ (in dieser Zs. 216,  1998, 735—740) enthält leider einige Fehlinformationen, die der Richtigstellung  bedürfen.  1. Pater Örsy versichert uns, neue Canones seien nötig geworden, weil es die  Kategorie der endgültig vorgelegten Lehre, „wie sie jetzt in offiziellen Dokumen-  ten aufscheint, damals noch gar nicht gab“ (736). Er stützt die Behauptung von  der völligen Neuheit dieser Kategorie mit der These, daß „endgültige Lehren“ im  neuen Sinn nicht verwechselt werden dürften „mit dem sogenannten ‚sekundären  Objekt der Unfehlbarkeit‘“; dies letztere sei „eine Kategorie, die beim Ersten Va-  tikanischen Konzil entfaltet wurde und im Verständnis der Tradition voll inte-  griert“ sei (737). Wie der Verfasser auf diese These kommt, bleibt unerfindlich.  Denn natürlich ist mit der zweiten Ebene des Bekenntnisses, den definitiv festzu-  haltenden, aber nicht mit eigentlich theologalem Glauben aufzunehmenden  Wahrheiten genau diese Kategorie gemeint. Die Schlußfolgerungen, die auf der  durch nichts begründeten Teilung zwischen dem einen und dem anderen Begriff  beruhen, sind daher hinfällig.  Eine kleine Ungenauigkeit, die an sich kaum der Rede wert ist, besteht darın,  daß der Verfasser von neuen Canones spricht, während in Wirklichkeit nur dem  can. 750 ein zweiter Paragraph angefügt und in dem can. 1371 der Verweis auf die-  sen Paragraph 2 aufgenommen worden ist. Da es sich um Lehrfragen handelt, die  ritenübergreifend sind, wurden die entsprechenden Ergänzungen auch ım Codex  der Ostkirchen vorgenommen.  2. Unsachlich finde ich es, daß P. Örsy einen Gegensatz zum Vaticanum II kon-  struiert: Das Konzil habe keine Drohungen und Strafen verfügt, denn die Kon-  zilsväter „vertrauten darauf, daß der Glaube durch seine eigene Schönheit und  Überzeugungskraft die Menschen anzieht“, während nun die erste Reform des  derzeitigen CIC genau dies tue: Drohungen und Strafen ausspreche (736). Nun,  die Konzilsväter setzten selbstverständlich bei ihren Entscheidungen die Geltung  der im damaligen CIC formulierten Rechtsordnung der Kirche voraus, die natür-  lich auch einen strafrechtlichen Teil enthielt. Sıe wünschten zugleich auch ihrer-  seits die von Papst Johannes XXIII. verfügte Reform des Kirchenrechts ın dem  Bewußtsein, daß auch ein erneuerter CIC nicht ohne Strafrecht auskommen  werde, das vielleicht gemildert und modernisiert, aber doch immer Strafrecht sein  169KRatzınger
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Der ertfreulicherweise 1n sachlichem Tlon un! ohne Polemik vertafßte Beıtrag VO

Ladıiıslas Örsy ber das Motu Proprio 5 tuendam tidem“ (ın dieser /s Z16;
1998, 35—-740) enthält leider ein1ıge Fehlinformationen, die der Rıchtigstellung
bedürten.

Pater Örsy versichert Uun1s, HGE Canones se1l1en nötıg geworden, weıl CS die
Kategorı1e der endgültig vorgelegten Lehre, „WwIı1e S1e Jetzt 1n offiziellen Dokumen-
ten aufscheint, damals och AI nıcht g3b CC Er stutzt die Behauptung VO

der völlıgen Neuheit dieser Kategorı1e mıiıt der These, da{fß „endgültige Lehren“ 1m
Sınn nıcht verwechselt werden dürften „ mt dem SOgenannten ‚sekundären

Objekt der Unfehlbarkeıit‘“; dies letztere se1l „eıne Kategori1e, die beim Ersten Va-
tikanıschen Konzil enttaltet wurde un:! 1MmM Verständnıis der Iradıtion voll inte-
oriert“ se1 Wıe der Verfasser auf diese These kommt, bleibt unerfindlich.
Denn natürlich 1St mıiıt der zweıten Ebene des Bekenntnisses, den definıtiv festzu-
haltenden, aber nıcht mıt eigentlich theologalem Glauben aufzunehmenden
Wahrheiten diese Kategorıe gemeınt. Die Schlufßstolgerungen, die auf der
durch nıchts begründeten Teilung 7zwischen dem eiınen un! dem anderen Begrifft
beruhen, sınd daher hınfallıg.

1nNne kleine Ungenauigkeıt, d1e sıch A der ede wert iSt: besteht darın,
da{fß der Verfasser VO Canones spricht, während 1n WYıirklichkeit nur dem
C  - 750 ein Zzweıter Paragraph angefügt un 1n dem GCAalTlı:; 1371 der Verweıls auf die-
SCH Paragraph aufgenommen worden 1St. Da sıch Lehrfragen handelt, die
rıtenübergreıifend sınd, wurden die entsprechenden Erganzungen auch 1m Codex
der Ostkirchen VOrgSCNOMMECN.,

Unsachlich tinde ıch Cds da{ß Örsy eınen Gegensatz 7A0% Vatıiıcanum 11 kon-
strulert: Das Konzıl habe keıine Drohungen und trafen verfügt, ennn dıe Kon-
zılsväter Avertrauten darauf, da{fß der Glaube durch seıne eigene Schönheit un:
Überzeugungskraft die Menschen anzıeht“, während 1L1UI1 die Reform des
derzeitigen ® dies U:  ' Drohungen un! Stratfen ausspreche Nun,
die Konzilsväter erzZtien selbstverständlich be] ıhren Entscheidungen die Geltung
der 1mM damalıgen GTE tormulierten Rechtsordnung der Kirche VOIAUSs, die natur-
ıch auch einen stratrechtlichen Teıil enthielt. S1e wünschten zugleich auch ıhrer-
se1lts die VO Papst Johannes verfügte Reform des Kırchenrechts 1n dem
Bewulßtsein, da{fß auch ein EernNeHEGKIeGFr GICE:; nıcht ohne Straftfrecht auskommen
werde, das vielleicht gemildert un: modernisıiert, aber doch ımmer Strafrecht se1ın
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würde Tatsächlich geht heute VO großen Teıilen des Weltepiskopats der Wunsch
ach eıner Verschärfung des Strafrechts zu Beispiel 1m Fall VO Priestern AdUSs,
die der Pädophilie schuldig geworden sind, weıl die (CGarantıe der Rechte für den
Beklagten stark geworden 1St, da{fß sıch die Bischöte wehrlos £ühlen 1ın Fällen,
1ın denen S1€e der Gläubigen wiıllen klare Eingriffsmöglichkeiten brauchen. Im
übrıgen 1st sıch auch Örsy bewulßst, da{ß Paulus die Praxıs der Exkommunika-
t10n gyeübt un:! kıirchliches Strafrecht angewandt hat un! da{i ZUuU Beispiel Mt
18, 15217 ze1ıgt, da{fß auch die synoptische Tradıtion Nstrumente der Kıiırchen-
zucht kennt. Es ware schön, WE INa  a aut solche unsachlichen Kontrastierungen
1ın Zukunft verzichten könnte, die Unmut schaffen, ST nıcht angebracht 1St

Mehr nebenher se1 bemerkt, da{fß CS auch nıcht ganz richtig ist; WenNnn CS

Orsy als 1ne Neuigkeıt hinstellt, da{fß Kodexreformen möglıch sınd Weil die Kır-
che eın lebendiger Organısmus ist;, Wr 1eS$ VO Anftang vorgesehen. Schon für
den Kodex VO 1917 W arlr eıne Kommıissıon Z authentischen Auslegung des (562
setzbuchs eingesetzt worden, die auch eventuell notwendig werdende Anderun-
SCH un:! Ergänzungen des GE 1ın diesen einbauen sollte. In Ühnlicher Weise 1St
auch der jetzıge Rat für die Auslegung AVA Q} (GGesetzestexten ZW ar nıcht selbst be-
fugt, Gesetzesänderungen vorzunehmen, da ıhm keine legislative Befugnis
kommt. ber 1ne seliner Funktionen 1St CS selbstverständlıich, eventuelle (seset-
zesänderungen vorzubereıten der beratend begleiten. Es 1St klar, da{fß VO An
fang mıt eıner weıteren Rechtsentwicklung gerechnet wurde

Schwerwiegend 1St die tolgende Behauptung des Verftassers: „Dem alten
Credo /Zusätze beizugeben, die sıch zudem auf Sachverhalte bezıehen, die keine
Angelegenheıit des Glaubens sind, un: annn das (Ganze ‚Glaubensbekenntnis‘
NECIMNNCIL, das 1ST völlıg L11C  C In der Geschichte der Christenheıt o1bt 6C

keinen Präzedenztall dafür“ Mıt der Behauptung des völlig Neuen geht
Örsy leider leichtfertig u W1€e CS scheint. DDenn WE GT se1ın historisches
Gedächtnis ertorscht hätte, hätte ıhm eintallen mussen, da se1mt den Zeıten der
Reformatıon evangelısche Ptarrer aut die altkırchlichen Bekenntnisse und die Be-
kenntnıisse der Retformatıon ordınıert werden, WI1e€e parallel 4a7l auf katholi-
scher Seıite den altkirchlichen Bekenntnissen die Professio tide1 Irıdentina ZUTFr

Seite al die 1US och durch den Antimodernistene1id erganzt wurde.
Die Konstruktion eıner Unvereinbarkeıit solcher ergänzenden Texte mıiıt dem Be-
schlufß VO Chalcedon, nıemand dürfe eın anderes Glaubensbekenntnis vorlegen,
erinnert jene Väter des Jahrhunderts, die bereits Konstantinopel un: hal-
cedon als unvereinbar mıiıt dem abschließenden Charakter VO Nızaea hinstellten.

Zurück ZUT Gegenwart: Im Jahr 1967 wurde 1m Geilst des Vatıcanum IBl die Pro-
fess10 tıde1 Irıdentina un! der Antimodernistene1id durch eınen kurzen Bekennt-
nıszusatz SEESCUZT, der die Bedeutung der Lehre VO den Sakramenten, VO Mef{fß-
opfer un: VO Prımat des Papstes herausstellte un: allgemeıin die Zustimmung
ZANT: kırchlichen Lehre Je ach der We1ise ıhrer Vorlage aussprach. Nıemand hat da-
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mals die Ablösung der beiden langen un: 1ın mancher Hınsıcht auch problema-
tisch gewordenen Texte durch eıne gestraffte eEiIE Formel VO wenıgen Zeilen
krıtisıiert; 1m Gegenteıl 1€eS$s wurde als eıne erfreuliche Entscheidung angesehen,
die INa  - als posıtıve Frucht des Konzıls betrachtete. egen die Formel VO 196/
hätte INa  - einwenden können, da{ß S1e die Stuten der Zustimmung nıcht klar A S
NUS unterschied un: 1n der Auswahl der Lehren, die 1m Nıcaeno-Constantınopo-
ıtanum nıcht ausdrücklich enttaltet siınd, keinem klaren Krıiterium tolgte. Von
solchen Überlegungen her wurde eine GCUu«c Fassung erarbeıtet, die LLU klar 7W1-
schen eigentlich theologalem Glauben, 7zwischen „kırchlichem Glauben“ ENISPFE-
chend dem „sekundären Objekt der Offenbarung“ un: „relig1öser Ehrfurcht“
(obsequium relig10sum) dem nıcht-unfehlbaren Lehramt gegenüber untersche1-
det Diese CuE dreiteilige Erganzung D: altkırchlichen Professio wurde
Januar 1989, also VOT run:! zehn Jahren, 1n Kraft ZESELZL. So WarLr schon se1It zehn
Jahren Zeıt, die Unterscheidung der Ebenen dıskutieren; W ar UuIn 6S 1n
Deutschland nıcht geschehen ISt, vermag ıch nıcht Jedenfalls wiırd damıt
nıchts als Glaube unterschoben, W asSs nıcht Glaube ISt; der Formel oing CS gerade
darum, die einzelnen Ebenen der Zustimmung unterscheiden.

Ich freue mich, da{fß 1C wenigstens 1n eiınem Punkt die Ausführungen VO

Örsy weıtgehend bestätigen kann, namlıch W S den „lehrmäfßıigen Kommentar“
betrifft. Dieser Text wurde ZW alr VO der Kongregation 1mM ganNzZCh erarbeıtet un
der Kardinalsversammlung 1ın seınen verschiedenen Werdestadıien vorgelegt un:
abschliefßend VO ıhr gebillıgt; CT erhielt auch die Billigung des Heılıgen Vaters.
ber INa  > ein1ıgte sıch darauf, da{fß dieser 'Text nıcht mıiıt eıner eigenen Lehrver-
pflichtung ausgestalttel, sondern eINZ1g als Verstehenshilfe angeboten werde und
daher nıcht 1n der orm eines eigenständıgen Dokuments der Kongregatıon VeI-

öffentlicht werden solle Um andererseits zeıgen, da CS sıch nıcht eıne Prı1-
vatarbeıt des Prätekten un: des Sekretärs der Kongregatıon, sondern elıne
torısıerte Hiltestellung z Verstehen der Texte handelt, entschied INanl sıch für
die gewählte orm der Veröfftentlichung. Das ann INa krıtisıeren, und 1er hätte

Örsy vielleicht mıt Recht können, da{ß sıch mıt eiınem solchen Genus
durchaus Neues handele. Warum eigentlich auch nıcht? Rıchtig 1STt JS

denfalls die Schlufßfolgerung, dıe Örsy BCZOYCH hat, da{fß nämli:ch die angefügten
Beispiele durch diesen Text eın Gewicht erhalten, das S1€e nıcht auch schon VOTI-

her hatten. Es wurden bewufßt LLUT solche Beispiele aufgegriffen, deren Rang ent-

weder AaUusSs lehramtlichen Dokumenten hervorgeht oder tür dıe CS eiınen Konsens
der probatı o1bt. Insofern braucht sıch nıemand durch diesen Text AUTLO-

rıtär belastet oder beengt fühlen.
Ich bedaure CS, da{ß C111 Beıtrag, der ohl der Versachlichung der Debatte die-

11  an ollte, ein1ge ziemlich gravierende Irrtumer enthält un: hoffe, da{ß diese lar-
stellungen eiınem besseren Verständnis der weıthın eilfertig kritisıerten
Dokumente VO Sommer 1998 dienen können.
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